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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 1 - Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Wirtschaftsförderung 

 

 

19.04.2021 2020-128/1 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Verwaltungsausschuss 
  

28.04.2021                   

Gemeinderat 
  

29.04.2021                   

 
 
Betreff: 

Fortführung der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Der Fortführung der Richtlinie des Landkreises Wittmund wurde bereits im letzten Jahr vom 
Verwaltungsausschuss zugestimmt (DS:2020-128). Die dem seinerzeitigen Beschluss zugrunde 
liegende, vom Kreistag bereits beschlossene Richtlinie hatte sich, nach Rückmeldung durch 
den Landkreis, aber als formell nicht rechtmäßig erwiesen. Der Entwurf wurde daher auch vom 
Landkreis geändert und die Änderung wurde in den Verfahrenslauf des Kreistages gegeben, wo 
diese dann am 10.12.2020 beschlossen wurde.  
 
Der geänderte Entwurf lag seinerzeit aber nicht so rechtzeitig vor, dass sich die Ratsmitglieder 
der Gemeinde Friedeburg mit diesem vernünftig beschäftigen konnten, weshalb die Behandlung 
des Beschlusses über die gemeindliche Beteiligung, in der Ratssitzung am 02.12.2020, 
zurückgestellt wurde. Dieser Beschluss soll nun auf Basis der geänderten Richtlinie des 
Landkreises Wittmund nachgeholt werden und wird daher nochmal in den Verfahrenslauf 
gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich, mit Blick auf die in der Richtlinie genannten 
Fördervoraussetzungen, keine relevanten Änderungen gegenüber der vorherigen Richtlinie 
ergeben haben. Die Befristung der Richtlinie bis zum 31.12.2027 wurde aber herausgenommen 
und der Landkreis muss nun bereits nach dem 31.12.2023 die Nachfolgeregelung prüfen. Die 
vorgenommenen Änderungen sind auch aus der Anlage zu erkennen.   
  
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

1  2  3  
Gesamtkosten 
 
abhängig von den vom 
Landkreis Wittmund 
bewilligten Anträgen.  

 
Jährliche Folgekosten 
 
 
  

 
Objektbezogene Einnahmen 
 
 
 
 

S I TZ U N GS VOR L AG E  
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Haushaltsmittel 
 
   stehen nicht zur Verfügung 
   wurden bei dem Produktkonto 5.7.1.01/9509.7817000 mit rd. 15.000,-- EUR jährlich 
 von 2021 bis 2023 eingeplant. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss vorzuschlagen: 
 
Der Fortführung der Richtlinie des Landkreises Wittmund zur Förderung von 
Investitionen und investitionsvorbereitenden Maßnahmen kleiner und mittlerer 
Unternehmen im Landkreis Wittmund (KMU-RL), gem. des anliegenden 
Richtlinienentwurfes, wird zugestimmt. 
 
Die Gemeinde Friedeburg übernimmt nach Prüfung des Einzelfalls einen 
maximalen Förderbetrag von 50 % der Gesamtförderung. Die jährlich 
erforderlichen Haushaltsmittel sind entsprechend im Haushalt einzuplanen.  

 
 
 
 
 
Goetz 
 
Anlagenverzeichnis 

Änderungen der Richtlinie des Landkreises Wittmund zur Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU-RL) 
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